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Orientierungsrahmen für den Umgang mit  
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen 
aus schulärztlicher, schulpsychologischer und  
pädagogischer Sicht 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Damit Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen an 
oberösterreichischen Schulen optimal gefördert und betreut werden können, bedarf es 
einer gut abgestimmten interdisziplinären Zusammenarbeit.  
 
Um den Schulen einen Überblick über die Möglichkeiten (Beratung, Hilfsmaßnahmen, 
Hilfsmittel, Assistenz, Regelungen zur standardisierten Reifeprüfung usw.) und auch 
Hilfestellung zu anfallenden Fragestellungen  geben zu können, wurde ein 
entsprechender Orientierungsrahmen für den schulischen Umgang mit beeinträchtigten 
Schülerinnen und Schülern interdisziplinär erarbeitet. 
 
Es wird ersucht, dieses Schreiben samt Anhang  den Pädagoginnen/Pädagogen und auch 
Ihrer Schulärztin/Ihrem Schularzt zur Kenntnis zu bringen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Amtsführenden Präsidenten: 
Dr. Sonnberger 
 
Anlage:   Anhang 
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4040 Linz 
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der allgemein bildenden Pflichtschulen 
der allgemein bildenden höheren Schulen 
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der Bildungsregionen  
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Orientierungsrahmen für den Umgang

mit  Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen  aus schulärztlicher, schulpsychologischer und pädagogischer Sicht

1.Einleitung und Intention


Schulen sind sehr bemüht, Schülerinnen/Schülern mit besonderen Bedürfnissen eine bestmögliche Schulausbildung zu ermöglichen. Damit das gelingen kann, bedarf es einer laufenden Kooperation aller Beteiligten, insbesondere mit Stellen, die pädagogische Unterstützung und Hilfspersonal sowie Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Nur bei engmaschigem und interdisziplinärem Zusammenwirken kann Schule auch dem Inklusionsgedanken wirklich Rechnung tragen.

Neben den Eltern/Erziehungsberechtigten   besteht auch die Verpflichtung der Schule zur Wahrung des körperlichen Wohls und der Gesundheit (§160 Abs 1 ABGB und Aufsichtserlass RS 15/2005).

Wenn also Hilfsmittel oder andere unterstützende Maßnahmen (auch pädagogische)  für das Kind in der Schule eingesetzt werden sollen und seitens des betreuenden Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) bzw. der betreuenden Ärztin/des betreuenden Arztes als notwendig erachtet werden, sind diese auch in der Schule anzuwenden.

ZIS- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind primär für den Pflichtschulbereich zuständig, sind aber auch für den Übergang in die Bundesschule  und in der Bundesschule selbst bis zum Schulabschluss im Sinn einer pädagogischen Unterstützung kompetente Ansprechpersonen (z.B. Lehrplananpassungen, Anpassung von Prüfungsmodalitäten,..).

Die Schulärztin/der Schularzt ist, sobald die Aufnahme in die Schule sicher ist, nach Möglichkeit  beizuziehen. 

In der Praxis hat es sich bewährt, dass bei den betreffenden Schülerinnen und Schülern bereits sehr frühzeitig mit den Eltern abgeklärt wird, welche Hilfestellungen gegeben werden können (siehe auch Erlass Nahtstelle Kindergarten-Schule).

Weiters ist es wichtig, dass für alle Beteiligten von Anfang an klar ist, welche Bildungsziele zum positiven Abschluss einer Schule anzustreben  sind. Zu kurzfristig getroffene Regelungen (beispielsweise vor entscheidenden Prüfungen) sollen durch eine prozesshafte Begleitung und Betreuung vermieden werden.  

2. Exemplarische Situationen,  die in der Schule eintreten können

2.1. Eine Schülerin/ein Schüler wird in die Schule aufgenommen ohne dass eine bestehende Beeinträchtigung der Schule bekannt ist: 


Wird eine Beeinträchtigung, die sich auf die schulische Leistung negativ auswirken könnte, erst in der Schule bekannt (z.B. im Rahmen des Unterrichts), so hat die Lehrkraft, die die Beeinträchtigung bemerkt, diese der Direktion zu melden. Die Direktion wird das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten suchen, dann in Absprache mit diesen eine schulärztliche Untersuchung (im Rahmen der Untersuchung nach SCHUG §66) der Schülerin/des Schülers veranlassen, um deren/dessen Gesundheitszustand in Hinblick auf eine bestmögliche schulische Förderung festzustellen. In diesem Rahmen kann auch, wenn notwendig von einer Schulärztin/einem Schularzt ein fachärztlicher Befund eingefordert werden. 

Anschließend  soll im Rahmen einer Vernetzungsbesprechung mit den Beteiligten abgeklärt werden, ob die Schülerin/der Schüler die Bildungsziele grundsätzlich auch ohne Unterstützungsmaßnahmen erreichen kann und ob dazu Hilfsmittel oder sonstige Hilfestellungen notwendig sind.  Eine enge Zusammenarbeit mit dem ZIS und der jeweils zuständigen Schulaufsicht  ist notwendig. (z.B beim Erstellen  schriftlicher Lehrplananpassungen,...)

2.2. Bei der Schülerin/dem Schüler ist eine Beeinträchtigung bekannt; die Schülerin/der Schüler benötigt Hilfsmaßnahmen und/oder verwendet entsprechende Hilfsmittel

In diesem Fall ist bereits vor Aufnahme in die Schule mit dem betreffenden ZIS  und  der zuständigen Schulaufsicht Kontakt  aufzunehmen, um die entsprechenden Hilfsmittel und sonstigen Hilfestellungen genau abzusprechen und zeitgerecht organisieren zu können. Insbesondere bei Schulwechsel, an der Nahtstelle zur neuen Schule ist ein intensiver Kontakt mit dem zuständigen ZIS notwendig.

2.3. Die Schülerin/der Schüler besucht die Schule und die Beeinträchtigung verschlechtert sich:


In diesem Fall hat die Direktion wiederum die Möglichkeit, eine schulärztliche Untersuchung im Einvernehmen mit den Schüler/Schülerin (bei Volljährigkeit) bzw. mit den Erziehungsberechtigten zu veranlassen und/oder ein fachärztliches Gutachten einzuholen. In der Folge muss seitens der Direktion auf der Grundlage der entsprechenden schulärztlichen und pädagogischen Stellungnahmen und unter Einbeziehung des zuständigen ZIS die weitere Vorgangsweise besprochen werden. Sollten zusätzliche Hilfsmittel und Maßnahmen notwendig sein, ist dies festzulegen  und zu organisieren. Sind die Bildungsziele trotz aller Hilfsmaßnahmen  nicht zu erreichen, so ist mit den Beteiligten das weitere Vorgehen zu besprechen. 


ZIS, Schulpsychologie, Bildungsberatung,  Jobcoaches usw. sind dabei wichtige Kooperationspartner.

2.4. Schülerinnen und Schüler, die körperliche Beeinträchtigungen bzw. Sinnesbeeinträchtigungen aufweisen, jedoch keinerlei Hilfsmittel und andere Hilfsmaßnahmen beanspruchen wollen:

Wenn die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler alle Bildungsziele ohne Selbst- oder Fremdgefährdung in der Schule  erreichen kann, sollen keine weiteren 

Hilfsmaßnahmen, wenn sie nicht ausdrücklich von der Schülerin/dem Schüler und den Eltern/Erziehungsberechtigten gewünscht werden,  in die Wege geleitet werden. Pädagoginnen/Pädagogen haben jedoch unabhängig vom Einverständnis des Schülers/der Schülerin  oder/und der Eltern das Recht, pädagogische Beratung vom betreffenden ZIS für Körper- und Sinnesbeeinträchtigung  anzufordern.

2.5. Schülerinnen und Schüler mit Lese- Rechtschreibschwäche:

Vorgehen nach dem „Legasthenieerlass“ A3-23-1/2-2001 und A3-23-1/3-2013

und der Handreichung zum schulischen Umgang mit der Lese-Rechtschreibschwäche (Download unter www.schulpsychologie.at)

2.6. Fragestellungen die sich im Zusammenhang mit besonderen Bedürfnissen ergeben: 


Beispielsweise bei Dyskalkulie, ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) etc...

Je mehr Pädagogen/innen über die angeführten Symptome wissen, umso besser und sicherer ist der Umgang mit den betreffenden Kindern und Jugendlichen.


Informationen und Hilfestellungen dazu sind auch über die Schulärztinnen /Schulärzte  und Schulpsychologinnen/Schulpsychologen möglich und sinnvoll. Im Rahmen von Konferenzen/Besprechungen soll sichergestellt werden, dass die Lehrkräfte und alle anderen beteiligten Personen ausreichende Kenntnisse  über die Eigenarten der betreffenden Beeinträchtigung sowie allgemein pädagogische Umgangsweisen damit haben.

Eine besonders engmaschige Zusammenarbeit zwischen Schüler/in, Eltern, Schule, ZIS, zuständiger Schulaufsicht  und fachspezifischen Einrichtungen (behandelnde/r Facharzt/Fachärztin, Hausarzt/Hausärztin, schulärztlicher und  schulpsychologischer Dienst)  ist  erforderlich.


Hilfreich sind auch die von der Schulpsychologie erstellten Handlungsempfehlungen bei ADHS, Dyskalkulie und anderen Lernstörungen, die auf der Homepage der Schulpsychologie unter „Infothek“ abrufbar sind.


Ein umfassendes pädagogisches Konzept muss von den Beteiligten für die betroffenen Schüler/innen erstellt werden.


3. Folgende Hilfsmaßnahmen und Hilfsmittel können beansprucht werden

3.1. Pädagogische und medizinische Beratungen:


Durch die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS), durch den schulpsychologischen  und schulärztlichen   Dienst, sowie Beratung durch medizinische und therapeutische Einrichtungen.


3.2. Weitere Förder- und Unterstützungsmaßnahmen:

3.2.1.  Für  allgemein bildende Pflichtschulen (APS) 

Überprüfung ob ein  Sonderpädagogischer Förderbedarf erforderlich ist. (Antragstellung seitens der Eltern, seitens der Schule oder von der Bildungsregion möglich – siehe § 8 Schulpflichtgesetz)

Die Ressourcenplanung und – steuerung  obliegt der regionalen Schulaufsicht (Pflichtschulinspektor/in) in Kooperation mit dem zuständigen ZIS.

Überprüfung ob Assistenz (siehe auch Punkt 3.4) erforderlich ist, erfolgt ebenso durch die regionale Schulaufsicht in Kooperation mit dem ZIS.

3.2.2.  An mittleren und höheren Schulen stehen Werteinheiten zur Verfügung.

Diese werden bei der zuständigen pädagogischen Abteilung am Landesschulrat  mit einem aktuellen fachärztlichen Befund (bei chronischen oder langzeitigen Beeinträchtigungen ohne wesentliche Veränderung ein Befund, der maximal 2 Jahre alt ist) beantragt. Die fachliche Verwendung und das Ausmaß dieser Werteinheiten sind immer mit der zuständigen Schulaufsicht und bei Bedarf auch mit dem ZIS abzusprechen.

3.3. Hilfsmittel: 

    3.3.1 Für allgemein bildende Pflichtschulen

    Hier handelt es sich in erster Linie um Hilfsmittel im Bereich Hörbeeinträchtigung und im Bereich körperlicher Behinderung, z.B. FM-Anlage (Funkmikrofonanlage), Treppenraupe, Stehbrett, Sitzhilfe, … Diese Hilfsmittel werden ausschließlich nach Beurteilung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des beratenden ZIS für Sinnesbeeinträchtigte oder ZIS für Körperbeeinträchtigte empfohlen und für allgemein bildende Pflichtschulen (APS) vom OÖ Hilfsmittelpool zur Verfügung gestellt. 

    3.3.2.Für die mittleren und höheren Schulen 

    Für die mittleren und höheren Schulen werden die Mittel des Bundes über den Landesschulrat organisiert und zur Verfügung gestellt. 

    Hilfsmittel für Blinde und Sehbeeinträchtigte, wie z.B. Tafellesegerät, Braillezeile,... werden an mittleren und höheren Schulen  über die Lehrmittelzentrale am Bundesblindeninstitut Wien organisiert und finanziert.



Es wird angemerkt, dass  betroffene Schülerinnen/Schüler bereits meist seit der Kindergartenzeit eine/n entsprechende ZIS-Betreuerin/ Betreuer haben, die/der mit all diesen Hilfsmitteln und auch mit entsprechenden häufigen Neuerungen und Verbesserungen der Systeme sehr gut vertraut ist. Diese Mitarbeiter/innen beraten und geben auch bei sonderpädagogischen Fragestellungen gerne kompetente Auskünfte.

    Eine positive Einstellung der Pädagoginnen und Pädagogen  zu  den notwendigen Hilfsmitteln und Kooperationsbereitschaft mit dem ZIS ist wichtig. Besonders bei FM-Anlagen ist die Einschulung der Lehrkräfte und auch die sorgsame Aufbewahrung in der Schule während der unterrichtsfreien Zeit wesentlich.

3.4. 
Assistenz:

Die gesetzliche Grundlage der Assistenz in öffentlichen Pflichtschulen bildet § 48a des oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992, für alle anderen Schulen (Privatschulen, mittlere und höhere Schulen) gilt das oö. Chancengleichheitsgesetz. 


3.4.1. Assistenz an öffentlichen Pflichtschulen 


Durch den Einsatz der Assistenz werden Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (für die ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde) bei den bestmöglichen Bildungschancen unterstützt. Es handelt sich nicht um eine persönliche Assistenz, sondern diese Ressource steht dem System Schule zur Verfügung, damit Integration/Inklusion gelingen kann.


Voraussetzungen:


· Öffentliche Pflichtschulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen unterrichtet werden.

· Sonderpädagogischer Förderbedarf wurde von der Bildungsregion (BR) festgestellt - SPF-Bescheid liegt vor (§ 8 Schulpflichtgesetz 1985) beziehungsweise das SPF-Verfahren zum § 8 Schulpflichtgesetz ist eingeleitet.

· Die Antragstellung erfolgt durch den Schulerhalter (nicht durch die Eltern!)


In den allgemein bildenden Pflichtschulen erfolgt die Assistenzbedarfsmeldung der Schule an die jeweils zuständige Bildungsregion. 


Weitere Informationen siehe auch „Handbuch für Assistenz“ unter www.landoberoesterreich.gv.at  


3.4.2. Oö. Chancengleichheitsgesetz 


Wesentliche Zielsetzung der Assistenz ist die Unterstützung der Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigungen in lebenspraktischen Bereichen und bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen. 


Zielgruppe für die Assistenz sind Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigungen im Sinne des Oö. ChG.


Die Organisation der Assistenz an Privatschulen und Bundesschulen erfolgt über die Sozialabteilung, der Antrag wird  an den Bedarfskoordinator  der Bezirkshauptmannschaft(BH) geschickt, zusammen mit einem medizinisches Gutachten, einem Bericht der Schule und bei Bedarf einer Stellungnahme vom ZIS.

Kontakt: 


Amt der oö. Landesregierung – Direktion Soziales und Gesundheit -  4021 Linz, Bahnhofplatz 1 – Tel: 0732 / 7720-15221


3.5.  Anpassung standardisierte Reifeprüfung:

 Laut Erlass BMBF-17.200/0166-II/2014 heißt es:

„Kandidaten/innen, die bei der Durchführung  der standardisierten  Reifeprüfung motorisch, sinnesmäßig oder legasthenisch soweit beeinträchtigt sind, dass sie die standardisierte Reifeprüfung nicht ungehindert machen können, sind von der Schuldirektion bis zum Kalenderjahresende beim  Landesschulrat  zu melden.“


Dieser legt in Absprache mit der Schule und dem entsprechenden  ZIS individuelle Abweichungen der Zentralmatura fest. Diese orientieren sich an den bereits angewandten Abweichungen der vorhergehenden Schuljahre. 

In Zusammenarbeit mit ZIS und Schulaufsicht werden schriftlich die individuellen          Änderungen der Prüfungsmodalitäten festgelegt und zur Bewilligung dem BIFIE weitergeleitet.

Ansprechpersonen sind:


Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung (bifie): 

Mag. Peter Simon MSc

01/5336214


p.simon@bifie.at

Abteilung für Allgemein bildende höhere Schulen: 

     Mag. Karl Hafner

Karl.Hafner@bmbf.gv.at

Abteilung für Berufsbildende mittlere und höhere Schulen:

     Mag. Ingrid Weger

Ingrid.Weger@bmbf.gv.at

Abt. Diversitäts-und Sprachenpolitik;


Sonderpädagogik; inklusive Bildung (I/5):


Mag. Dominika Raditsch


Dominika.Raditsch@bmbf.gv.at

4. Allgemeine Kontaktadressen

Schulpsychologie und Bildungsberatung


Landesschulrat für OÖ


Sonnensteinstr.20


4040 Linz


Tel.: 0732 7071 2321


Regionale Beratungsstellen unter  www.lsr-ooe.gv.at  -  Schulpsychologie


Landesschulärztlicher Dienst


Landesschulrat für OÖ


Sonnensteinstr.20


4040 Linz


Tel.: 0732 7071 9111


gertrude.jindrich@lsr-ooe.gv.at     www.lsr-ooe.gv.at – Gesunde Schule


ZIS  für  Sinnesbeeinträchtigte 


Kapuzinerstr.40a


4020 Linz


Tel: 0732 / 771058 30   


office@zis-sinne.at

HP: www.zis-sinne.at

ZIS für Körperbeeinträchtigte


St.Isidor 9


4060 Leonding


Tel:0732 / 674296 /7466

Handy: 0676/5407456 


zis-kbh@hotmail.com


ZIS der Bildungsregionen

Aktuelle Adressenliste und Ansprechpersonen: 


siehe Homepage des Landesschulrates für Oberösterreich: 


Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik
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